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Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb der 

Juniorinnenmannschaften im Fußballkreis 32 Unna – Hamm / Fußballkreis 21 
Lüdinghausen für die Saison 2011/2012 

1. Allgemeines 
Die Einteilung der kreislichen Juniorinnengruppen, die Besetzung der Gruppen 
mit Staffelleitern sowie die Auf- und Abstiegsregelungen ergeben sich aus den 
Veröffentlichungen bzw. den nachfolgenden Bestimmungen und werden vom 
KJA unanfechtbar vorgenommen -- §16 Absatz 5 JSpO / WFLV). 
Der Spielbetrieb der Juniorinnenmannschaften, die auf Kreisebene spielen, 
richtet sich nach dem Rahmenterminplan bzw. den im „dfbnet“ veröffentlichten 
Spielplänen des KJA. 
 

2. Spielbeginn 
Die kreislichen Meisterschaftsspiele beginnen für die Juniorinnen am  
17.09.2011. 
 

3. Klasseneinteilungen 
 
B-Juniorinnen: 
Die B-Juniorinnen spielen in zwei Gruppen (Gruppe 1: 9 Mannschaften, 
Gruppe 2: 10 Mannschaften) jeweils eine einfache Qualifikationsrunde. Die 
vier ersten Mannschaften jeder Gruppe bilden die Kreisliga A (8 
Mannschaften) und spielen in einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel den 
Meister aus. Die restlichen Mannschaften bilden die Kreisliga B und spielen in 
einer Einfachrunde. 
 
C-Juniorinnen: 
 
Die C-Juniorinnen spielen in zwei Gruppen (Gruppe 1: 7 Mannschaften, 
Gruppe 2: 8 Mannschaften) jeweils eine einfache Qualifikationsrunde. Die drei 
ersten Mannschaften jeder Gruppe bilden die Kreisliga A (6 Mannschaften) 
und spielen in einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel den Meister aus. Die 
restlichen Mannschaften bilden die Kreisliga B und spielen in einer 
Einfachrunde. 
 
D-Juniorinnen: 
 
Die D-Juniorinnen spielen in zwei Gruppen (Gruppe 1: 8 Mannschaften, 
Gruppe 2: 9 Mannschaften) jeweils eine einfache Qualifikationsrunde. Die drei 
ersten Mannschaften jeder Gruppe bilden die Kreisliga A (6 Mannschaften) 
und spielen in einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel den Meister aus. Die 
restlichen Mannschaften bilden die Kreisliga B und spielen in einer 
Einfachrunde. 
 
E-Juniorinnen: 
 

       Die E-Juniorinnen spielen in der Saison 2011/2012 in Spieltreffs in zwei 
Gruppen. Die Einteilung der Gruppen behält sich die Staffelleitung vor, sie 
wird, ebenso wie die Spieltermine und –orte, rechtzeitig bekannt gegeben Die 
Spiele der E-Juniorinnen dürfen/können in der Halle stattfinden. 

      Bei den E-Juniorinnen wird nach wie vor der herkömmliche Spielbericht 
angefertigt. 
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      Bei den Spielen der E Juniorinnen dürfen nur noch die Trainer, Betreuer und 
Ersatzspieler an den Seiten- bzw. Torauslinien des Spielfeldes stehen. 
Zuschauer haben sich hinter Umrandung des Hauptplatzes aufzuhalten.  

 
       Bei den E-Juniorinnen sind die angegebenen Spielfeldgrößen unbedingt 
 einzuhalten!  
 
 Hinsichtlich der Abschlagregel für den Torhüter beschließt der FLVW - 
 Jugendbeirat folgende einheitliche Regel für die E- und F-Junioren sowie 
 für die Minikicker, die ab sofort gültig ist:  
 
 „Bei Toraus, verursacht durch die angreifende Mannschaft, wird der Ball 
 durch Werfen, Rollen oder Abstoß ins Spiel gebracht. Erfolgt der Abwurf 
 oder Anstoß über die eigene Spielhälfte hinaus, ohne dass ein anderer 
 Spieler der Ball berührt, ist auf Freistoß für die gegnerische Mannschaft 
 von der Mittellinie aus zu entscheiden" (analoge Anwendung der 
 gültigen Bestimmungen für Hallenspiele und Turniere).  
 
 Austragungsmodus: Kreismeister werden nicht ermittelt. Es werden 
 keine Ergebnisse gepflegt und veröffentlicht. 

 
 

Die Vereine sind angewiesen, darauf zu achten, dass bei den Spieltreffs keine 
Medaillen oder Urkunden als „Belohnung“ an die Kinder verteilt werden. 
Dieses wurde auf dem Staffeltag der Juniorinnen im September 2010 
ausdrücklich festgelegt! 

Der KJA Lüdinghausen/Unna-Hamm behält sich vor, Änderungen an den 
Klasseneinteilungen vorzunehmen! 
 

Pflichtspiele ohne Wertung  

Nehmen Mannschaften an den angesetzten Rundenspielen des Kreises teil, 
ohne das die Spiele gewertet werden, dann sind dieses „Pflichtspiele“ gemäß 
§ 7 Abs. 1 JSpO/WFLV. Alle §§ der JSpO/WFLV (auch der § 8 -Festspielen-) 
sind auch für diese Mannschaften anzuwenden.  
 

4. Spieltechnische Anweisungen 
 

       4 a) Mindestzahl von Spielern 
 
 Eine Mannschaft (11er-Mannschaft) muss mit mindestens 7 Spielerinnen 
 antreten, um nicht die Punkte aus einem Spiel zu verlieren. Ausnahme: Bei 
 einer 9er- und 8er-Mannschaft müssen mindestens 6 Spielerinnen, bei einer 
 7er- Mannschaft  müssen mindestens 5 Spielerinnen zum Spiel  antreten. 
 Trifft eine 11er  Mannschaft  auf eine 8er Mannschaft, so hat die 11er 
 Mannschaft auch mit  8 Spielerinnen zu spielen.   
 

4 b) Auswechselmodalitäten (gilt auch für 9er, 8er- und 7er-Mannschaften, 
siehe auch  Ergänzung Durchführungsbestimmungen!) 

 
  Bei den B- bis E-Juniorinnen dürfen bis zu vier Spielerinnen (einschließlich 
 des Torwarts) beliebig ein- und ausgewechselt werden.  
 
 Die Auswechselspielerinnen sind nach erfolgtem Einsatz in den Spielbericht 

 einzutragen. (§ 20.5 JSpO/WFLV). Spielerinnen, die bereits vor dem Spiel 
 eingetragen wurden, aber  nicht zum Einsatz gekommen sind, sind unbedingt 
 zulöschen.  
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 Werden entgegen dem Punkt 4a) mehr als vier Auswechselspielerinnen 
 eingesetzt und hat dieser Regelverstoß gegebenenfalls Spiel entscheidend 
 gewirkt, ist ein Einspruch gegen die Spielwertung binnen 48 Stunden bei der 
 Kreisjugendspruchkammer einzulegen. 

 
 4 c) Auswahlspielerinnen  
 
 Die Vereine haben zu Maßnahmen und Auswahlspielen des Kreises gemäß § 

 23 JSpO/WFLV die angeforderten Spielerinnen abzustellen. Bei 
 Nichteinhaltung werden das vorgesehene Ordnungsgeld und eine Sperrstrafe 
 verhängt. Angeforderte Spielerinnen sind an dem vorgesehenen Spieltag und, 
 soweit keine  Ausnahmegenehmigung vorliegt, an dem dem Auswahlspiel 
 folgenden Tag sowie an drei Tagen vor dem Auswahlspiel für andere Spiele 
 nicht spielberechtigt, es sei denn, es handelt sich um ein Lehrgangsspiel (§ 52 
 Abs. 3 SpO/WFLV).  

  
 Ein Verein, der eine Juniorin für Auswahlspiele oder zu Lehrgängen des 

 Kreises, des Landes- bzw. Regionalverbandes oder des DFB abstellen muss, 
 kann die Absetzung eines für ihn angesetzten Pflichtspieles beantragen. 

 
 Der Antrag auf Spielabsetzung hat unverzüglich nach Erhalt der Ladung zu 
 erfolgen (§ 23 Abs. 1 JSpO/WFLV). Zum Schutz der Auswahlmannschaften 
 sowie des DFB-Stützpunkttrainings gilt montags ein generelles Spielverbot für 
 sämtliche E-, D- und C-Junioren-Mannschaften. Über Ausnahmen entscheidet 
 der Vorsitzende des KJA. Eine Ausnahme-Genehmigung kann nur erteilt 
 werden, wenn der zuständige Auswahltrainer und der Staffelleiter vorher 
 zustimmt.  
 

 
5. Spielausfälle 
 
Ausgefallene Pflichtspiele sind durch die beteiligten Vereine neu zu 
terminieren und    diesem dem Staffelleiter spätestens nach 7 Tagen 
mitzuteilen. Sollten sich die Vereine nicht einigen, wird der Staffelleiter 
verbindlich den Spieltermin festlegen. 
 

6. Staffelleiter/innen 
 
B-Juniorinnen (alle Staffeln)  Tina Ehlert  
C-Juniorinnen (alle Staffeln) Marion Rudolph 
D-Juniorinnen (alle Staffeln) Christa Hilbk 
E-Juniorinnen (Spielrunden) Christel Behmenburg 
 

7. Auf- und Abstiegsregelungen 
 
B-Juniorinnen: 
 
Kreisliga A: 
 
Der Sieger der Meisterrunde nimmt an der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga teil. 
Verzichtet der Meister auf dieses Recht, ist der jeweils Nächstplatzierte zur 
Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. 
 
***Abstiegsregelung nicht erforderlich*** 
 
C-Juniorinnen / D-Juniorinnen / E-Juniorinnen: 
 
***Auf- und Abstiegsregelung nicht erforderlich*** 
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8. Amtliche Anstoßzeiten 
 
Samstag: Die Anstoßzeit richtet sich nach der Vorrangigkeit  

                           der Mannschaften bzw. nach der Platzbelegung! 
 

9. Spielverlegungen 
 
Spielverlegungen auf einen anderen Wochentag oder unter Flutlicht sind 
einvernehmlich möglich und bedürfen einer beiderseitigen schriftlichen 
Zustimmung. Die schriftliche Erklärung beider Spielpartner muss spätestens 
10 Tage vor dem Spieltag beim Staffelleiter eingegangen sein. Im Falle der 
Nichtzustimmung muss der Staffelleiter die Spielpartner unverzüglich 
verständigen. Der Staffelleiter stellt die Spielverlegung umgehend in  das 
„DFBnet“ ein. Gleiches gilt für die Ansetzung von Nachholspielen. 
 

 
10. letzter Spieltag 
 
Spiele, die für die Meisterschaft von Bedeutung sind, müssen am letzten 
Spieltag zeitgleich durchgeführt werden. 
 

11. Wertungen 
 
Stehen nach Abschluss der Spiele im Bereich der B-Juniorinnen eine oder 
mehrere Mannschaften punktgleich auf einem für die Meisterschaft relevanten 
Tabellenplatz, so entscheidet das Torverhältnis (1.:Tordifferenz nach dem 
Subtraktionsverfahren, 2.: mehr erzielte Treffer). Kann auch dadurch noch 
keine Entscheidung erreicht werden, wird ein Entscheidungsspiel auf 
neutralem Platz angesetzt. 
Im Bereich der C – und D – Juniorinnen wird bei Punktgleichheit sofort ein 
Entscheidungsspiel auf neutralem Platz zur Ermittlung des Staffelsiegers 
angesetzt. 
 
 

12. Spielberichte 
 
Von sämtlichen Spielen und Turnieren sind Spielberichte zu fertigen.  
 
Im Bereich der Meisterschaftsspiele ist der Spielbericht ONLINE zu 
fertigen. In diesem Zusammenhang können die Heimvereine bis zu 10 
Tagen vor dem angesetzten Termin die Anstoßzeit ändern – danach nur 
noch über den Staffelleiter. 
Die Gastvereine entnehmen die Anstoßzeiten dem DFB-net. 
Am Spieltag erstellen beide Vereine unter Hinzuziehung der 
entsprechenden Vereinskennung den Spielbericht ONLINE. 
Da kein Ausdruck mehr erfolgt, sind dem Schiedsrichter spätestens 20 
Minuten vor Spielbeginn die entsprechend dem Spielbericht ONLINE 
vorsortierten Passmappen zu übergeben, damit der Schiedsrichter eine 
ordnungsgemäße Passkontrolle durchführen kann. Zuwiderhandlungen 
werden mit einem Ordnungsgeld von 5 Euro geahndet. 
Nach Spielende haben sich beide Vereinsvertreter beim Schiedsrichter 
einzufinden, um den dann erstellten Spielbericht ONLINE zu bestätigen 
und von den Eintragungen Kenntnis zu nehmen. Zuwiderhandlungen 
werden mit einem Ordnungsgeld von 5 Euro geahndet. 
Eine Ergebnismeldung entfällt – AUSNAHME: Der Spielbericht musste 
wegen eines Ausfalls der Technik in Schriftform erstellt werden! 
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Bei Freundschaftsspielen sind die Spielberichte (Querformat) im Original zu 
verwenden. Von allen Spielen mit amtlicher SR-Ansetzung sind die 
Spielberichte in zweifacher Ausfertigung (Durchschreibeverfahren) zu erstellen 
und an den jeweiligen Staffelleiter zu versenden. 
Die Spielberichte von Freundschaftsspielen und Turnieren sind an den 
Vorsitzenden des KJA 32 Holger Bellinghoff bzw. im Kreis 21 an den 
Staffelleiter/in zu versenden! 
Tritt eine Mannschaft in Trikots mit Rückennummern an, so müssen diese mit 
den Spielernummern im Spielbericht übereinstimmen, ggf. müssen die 
Nummern im Spielbericht entsprechend geändert werden.  
Es sind grundsätzlich die Passnummern einzutragen!  
Liegt ein Spielerpass bei Freundschaftsspielen oder Turnieren nicht vor, ist 
das Geburtsdatum des Spielers einzutragen und der Spieler hat persönlic h zu 
unterschreiben – Ausnahme bei den E- Juniorinnen: hier unterschreibt der 
Betreuer für die Richtigkeit der Angaben! 
 

13. Ergebnisdienst / DFBnet (§ 19 Abs. 10 JSpO/WFLV)  
 
 Der gastgebende Verein ist verpflichtet, das Spielergebnis und gegebenenfalls 
 einen Spielausfall oder Spielabbruch spätestens 1 Stunde nach Ende des 
 Spieles im DFBnet einzustellen. Die Nichteinhaltung kann mit einem 
 Ordnungsgeld geahndet werden. Eingabewege: Internet  www.dfbnet.org - 
 WAP-Handy www.dfbnet.org/wap.wml - Telefon (Festnetz) 01805-332638 - 
 Handy    069  2222 6 1111. Bei Nichtbeachtung wird ein Ordnungsgeld in 
 Höhe von 5 € festgesetzt.  
 
 Diese Regelung entfällt bei der ordnungsgemäßen Nutzung des Spielbericht 
 Online, da die Ergebniseingabe in diesem Fall automatisiert i st.  

 
 

14. Schiedsrichteransetzung 
 
Im Kreis Lüdinghausen werden bei den Spielen  der C- und D-
Juniorinnen keine Schiedsrichter angesetzt. Die Schiedsrichter-
ansetzungen bei den B-Juniorinnen sind dem DFB-net zu entnehmen.  
 
Bei Nichtantreten des/der angesetzten oder eines/einer anderen neutralen 
Schiedsrichters/Schiedsrichterin ist nach der kreisinternen Regelung für 
Juniorenspiele wie folgt zu verfahren: Der Gast hat in jedem Fall das Vorrecht, 
das Spiel zu leiten. Dies gilt nicht, wenn seitens des Heimvereins ein/e 
geprüfte/r Schiedsrichter/in zur Verfügung steht. Verzichtet der Gast auf 
dieses Recht, hat der Heimverein eine/n Spielleiter zu stellen. Der/die 
nichtamtliche Spielleiter/in muss grundsätzlich Vereinsmitglied sein. Die 
Einigung auf einen nicht neutralen Schiedsrichter bzw. auf eine/n 
Vereinsvertreter/in (Spielleiter/in) muss im Spielbericht vermerkt sein. Ein/e 
nichtamtliche/r Spielleiter/in ist dabei wie ein/e amtliche/r Schiedsrichter/in zu 
behandeln und anzusehen (§29 Abs. 7 JspO/WFLVW). Das Spiel hat in jedem 
Fall stattzufinden. Sollte es wegen einem/einer fehlenden Schiedsrichter/in 
oder Spielleiter/in zum Spielausfall kommen, wird das Spiel für die 
gastgebende Mannschaft als verloren gewertet!  
 
Der Spielbericht muss auch bei Nichtantritt des Schiedsrichters ONLINE 
erstellt werden (Button: „Nichtantritt Schiedsrichter“ nutzen!).  
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15. Freundschaftsspiele 
Freundschaftsspiele können jederzeit durchgeführt werden, soweit diese den 
Pflichtspielbetrieb oder kreisseitige Veranstaltungen nicht stören.  
 

16. Ordnungsgelder (Auszug) -- §30 JSpO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Mangelnder Platzaufbau oder Fehlen des Balles:  
a) wenn Spielverlust die Folge war  
b) in allen anderen Fällen  

11. Spielen gegen Nichtverbandsvereine und gesperrte Mannschaften  

12. Zurückziehen einer Juniorenmannschaft nach dem Meldetermin des Kreises/Verbandes  
bzw. während der Pflichtspielzeit  
A - D-Junioren/Juniorinnen  
E - F-Junioren/Juniorinnen und Bambini/Minikicker  

13. Spielen bei einem Spielverbot  

14. Nichteinladen oder verspätetes Einladen des Schiedsrichters und der  
Schiedsrichterassistenten sowie der Gastmannschaft  

15. Fehlendes Passbild bzw. Nichterneuerung des Spielerpassbildes nach Beanstandung  
durch den Schiedsrichter oder KJA  

16. Nichtherausgabe des Spielerpasses innerhalb der Frist des § 11 (5) JSpO  

17. Verstoß gegen § 16 (8) JSpO  

18. Eigenmächtige Verlegung eines Pflichtspiels ohne Genehmigung des Staffelleiters/der  
Staffelleiterin  

19. Verstoß gegen § 21 JSpO  

20. Unentschuldigtes Fernbleiben von angesetzten Tagungen  

21. Nichtabgabe einer verlangten Meldung oder Nichteinhaltung eines Termins  

22. Nichtabstellen eines Junioren zu Auswahlspielen und Lehrgängen  

23. Abgabe von Falschmeldungen  

24. Unterlassen der Meldung des Spielergebnisses gem. § 19 (10) JSpO  

25. Ausrichtung nicht genehmigter Turniere  

Ergänzung: Einheitliche Ordnungsgelder (gemäß § 4, Abs. 4 RuVO/WFLV)  

Unsportliches Verhalten von Vorstandsmitgliedern, Betreuern, Spielern usw. (unbestrittener  
Sachverhalt)  
Schuldhaft verzögerte Anstoßzeit  

Kein Original-Spielbericht an Staffelleiter 

Zusendung des Spielberichts an die falsche Instanz  

Fehlen der Spielnummer im Spielbericht  

1.     Nichtvorlage des Spielerpasses innerhalb einer Woche nach Antreten ohne Pass bzw.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

nach Wiedereingang des Passes von der Passabteilung  
Einsatz eines Spielers ohne Spielberechtigung  

Einsatz eines Spielers in der Schutzfrist oder in der niederen Altersklasse Einsatz 

eines Spielers unter falschem Namen  

Nichteinsenden des Spielberichts innerhalb einer Woche  

Nichtausfüllung des Spielberichts  

Unvollständiges Ausfüllen des Spielberichts bzw. Fehlen der Unterschrift 

Nichtantreten bei Turnieren und Treffs  
A - D-Junioren/Juniorinnen  
E - F-Junioren/Juniorinnen und Bambini/Minikicker  
Nichtantreten einer Juniorenmannschaft  
A - B-Junioren/Juniorinnen  
C - D-Junioren/Juniorinnen  
E - F-Junioren/Juniorinnen und Bambini/Minikicker  

5,00 €  
 

15,00 €  

10,00 €  

75,00 €  

5,00 €  

10,00 €  

5,00 €  
 
100,00 €  

50,00 €  
 

75,00 €  
50,00 €  
30,00 €  

 
30,00 €  
10,00 €  
50,00 €  

75,00 €  
40,00 €  
20,00 €  
 
10,00 €  
 

5,00 €  
 
20,00 €  

10,00 €  
 
10,00 €  
 
50,00 €  

30,00 € 

15,00 € 

15,00 € 

50,00 €  

5,00 € 

75,00 €  

30,00 €  
 
10,00 €  

5,00 €  

5,00 €  

5,00 €  
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17. Sonderbestimmungen: 
 

E-Juniorinnen: 
Gespielt wird auf einem verkleinerten Spielfeld (ca. 35x55m) mit jeweils 7 
Spielerinnen inklusive Torhüterin. 
Torgröße: 5x2 Meter 
Die Abseits- und Rückpassregeln sind aufgehoben. 
Die E-Juniorinnen spielen in der Saison 2011/2012 in Spieltreffs. Die Spiele 
der U-11Mannschaften dürfen/können in der Halle stattfinden. Es wird ohne 
Wertung gespielt. 
Ansonsten finden die geltenden Fußballregeln Anwendung.  
 
D-Juniorinnen: 
Gespielt wird quer in einer Spielfeldhälfte mit jeweils sieben Spielerinnen 
inklusive Torhüterin. 
Torgröße: 5 x 2 Meter 
Die Abseitsregel ist aufgehoben. 
Ansonsten finden die geltenden Fußballregeln Anwendung. 
 
C-Juniorinnen: 
Gespielt wird von Strafraumlinie zu Strafraumlinie mit jeweils 9 Spielerinnen 
inklusive Torhüterin. 
Torgröße: 5 x 2 Meter 
Es wird ein verkürzter Eckstoß getreten. 
Die Abseitsregelung findet Anwendung. 
Ansonsten finden die geltenden Fußballregeln Anwendung. 
 
B-Juniorinnen: 
Gespielt wird auf Großfeld mit jeweils 11 Spielerinnen inklusive Torhüterin. 
Torgröße: 7,32 x 2,44 Meter 
Es gelten alle Fußballregeln! 
 
 
 
 
 
Im September 2011: 
 
 
Robert Heitmann   
Vorsitzender KJA 21 Lüdinghausen 
 
 
 
Holger Bellinghoff     
Vorsitzender KJA 32 Unna-Hamm  

 
 
 
 
 
 
 
 



Durchführungsbestimmungen Kreis LH/Unna-Hamm (Juniorinnen) 8 

 
 
Anlage 2. – Infos zu den Altersklassen Juniorinnen (Kreis Lüdinghausen) 
 
 

Altersklasse Bezeichnung 
Zahl 
der 
Spieler 

Spieldauer Verlängerung Spieltag Anstoßzeit 

       

U17/U16 B-
Juniorinnen 11 2x40 

Min. 2x10 Min. Samstag DFB-Net 

  8 2x40 
Min. 2x10 Min. Samstag DFB-Net 

       

U15/U14 C-
Juniorinnen 11 2x35 

Min. 2x5 Min Samstag DFB-Net 

  9 2x35 
Min. 2x5 Min. Samstag DFB-Net 

       

U13/U12 D-
Juniorinnen 7 2x30 

Min. 2x5 Min. Samstag  DFB-Net 

       

U11/U10 E-Junioren 7 2x25 
Min. 2x5 Min. Samstag DFB-Net 

       
 
 
 
 
 

 
Anlage 3. – Spielfeldgrößen/Tore/Markierungen 
 
 

AK Mannschafts- 
stärke 

Spielfeldgröße Tormaße Strafraum Strafstoßmarke Eckstoß 

       
B 11er Normales 

Spielfeld 
Groß 

(2,44x7,32m) 
16m 11m Normal 

 8er Von Torraum 
zu Torraum 

Klein 
(2x5m) 

12 m 8 m Normal 

C 9er Von Torraum 
zu Torraum 

Klein           
(2x5 m) 

12 m 8 m Verkürzt                       
16 m vom Torpfosten 

       
D 7er Verkürztes 

Spielfeld           
(35x70m) 

Klein 
(2x5m) 

12m 8m Schnittpunkt 
Torauslinie/Strafraum 
12m vom Torpfosten 

       
E 7er Verkleinertes 

Spielfeld 
(ca. 35x55m) 

Klein 
(2x5m) 

12m 8m Schnittpunkt 
Torauslinie/Strafraum 
12m vom Torpfosten 
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Anlage 4. – sonstige Regeln im Überblick Juniorinnen Kreis Lüdinghausen 
 
 
 
AK Mannschafts- 

stärke 
Entfernung 
der Spieler 

bei 
Freistößen 

Abseits- 
regel 

Rückpass- 
regel 

Ball- 
größe 

Ein- 
Auswechslung 

Spieldauer 
Turnierspiele 
(Mindestens) 

Maximale 
Gesamt- 
Spielzeit 
Turniere 

Spieldauer 
Kleinfeld- 
Turniere 

B 11er 9,15m Ja Ja 5 4 Spieler 20 
Minuten 

160 
Minuten 

1x20 
Minuten 

 8er 9,15m Ja Ja 5 4 Spieler 20 
Minuten 

160 
Minuten 

1x20 
Minuten 

C 9er 9,15m Ja Ja 5 4 Spieler 15 
Minuten 

140 
Minuten 

1x15 
Minuten 

D 7er 7m Nein Ja 5 
(Leicht-

spielball) 
350 g 

4 Spieler 15 
Minuten 

120 
Minuten 

1x15 
Minuten 

E 7er 7m Nein Nein 5 
(Leicht-

spielball) 
290g 

4 Spieler 10 
Minuten 

100 
Minuten 

1x10 
Minuten 

 
Der Wiedereinsatz ausgewechselter Spieler ist in allen Altersklassen möglich! 

 
 


